
 

Meisterschule für Sanitär- und Heizungstechnik 
Hinweise zum Meister-BAföG 
 
 
Während der Ausbildung können Absolventen das „Meister-BAföG“ in Anspruch 
nehmen. Zuständig sind generell die Ämter für Ausbildungsförderung bei den 
kreisfreien Städten bzw. die Landratsämter, in deren Bereich der Antragsteller seinen 
Wohnsitz hat.  
Der Antrag wird zum einen von der Schule bestätigt, muss aber ebenso von der 
Handwerkskammer für Mittelfranken bearbeitet werden. Dazu sind eine Anmeldung 
zur Meisterprüfung (bei der Handwerkskammer für Mittelfranken, Nürnberg) und das 
Gesellenprüfungszeugnis erforderlich, das Sie bitte bei der HWK Mittelfranken 
einreichen. 
Ansprechpartnerin HWK 
Frau Heike Hungenberger 
Sulzbacher Straße 11-15 

 

90489 Nürnberg 
 

 

Telefon 0911 5309-240 
 

Telefax 0911 5309-180 
  

 

Raum/Zimmer 110 

 
 
 
Daten zur Antragsbearbeitung für das Meister-BAföG 
• Fortbildungsabschluss:: Meister im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk 

• Prüfungsstelle: Handwerkskammer für Mittelfranken 

• Bezeichnung des Lehrgangs: Vorbereitungskurs zur Ablegung der 
Meisterprüfung im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk 

• Rechtliche Grundlage: Meisterprüfungsordnung der Handwerkskammer für 
Mittelfranken 

• Beginn des Vorbereitungskurses im Schuljahr 2011/12   13.09.2011  
Ende des Vorbereitungskurses:      29.06.2012 
Beginn der Meisterprüfung     02.07.2012 

 


